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Vorgriffsregelung für Bestandskunden (Info an Gesamtbestand im März 2025) 

• Sofern der Beginn des Bezugszeitraums (d.h. der Beginn des Zeitraums der Beitragsbefreiung) ab 19.8.2024 liegt, kann die neue Regelung bereits 
angewandt werden

• Für Fälle mit Beginn des Bezugszeitraums vor 19.8.2024 kann aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegenden Treuhänder-
Zustimmung die Beitragsbefreiung nicht gewährt werden.

• Wichtig ist: Sonstige Voraussetzungen gemäß AVB müssen erfüllt sein (z.B. Vorversicherungszeit, Fristen und Nachweisvorlage)
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